
Bundesanzeiger
Herausgegeben vom
Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz

– Seite 1 von 3 –
Für Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg veröffentlicht am 22. Mai 2018.

Auftragsnummer: 180512025442
Quelle: Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 22. Mai 2018
Rubrik: Verschiedenes
Veröffentlichungspflichtiger: Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg,

Lüneburg
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 180512025442
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,

50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg
aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind kostenpflichtig.



Bundesanzeiger
Herausgegeben vom
Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz

– Seite 2 von 3 –
Für Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg veröffentlicht am 22. Mai 2018.

Auftragsnummer: 180512025442
Quelle: Bundesanzeiger

Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg

Satzung.

zur Änderung der Satzung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg hat am 7. Dezember 2017 gemäß § 4 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der
Industrie- und Handelskammern (IHKG), zuletzt geändert durch Artikel 93 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626), die folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg vom 14. Juni 2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 25. Juni 2015, wird wie folgt geändert:

(1) Zu § 3 Abs. 1 Nr. 3 wird eine Fußnote mit folgendem Text angefügt: „Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Text die männliche Form gewählt, personenbezogene Angaben beziehen
sich jedoch stets auf Angehörige beider Geschlechter.“

(2) In § 4 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „zehn“ ersetzt durch „zwölf“; das Wort „Wahlmänner“ wird ersetzt durch „Wahlpersonen“. In § 4 Abs. 2 Satz 2 werden vor dem Wort
„Ehrenpräsident“ die Worte „Ehrenpräsidentin oder“ eingefügt.

(3) In § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 werden nach dem Wort „Wahl“ die Worte „und Abwahl“ eingefügt.

(4) In § 7 Abs. 5 Satz 4 werden nach dem Wort „Wahl“ die Worte „oder Abwahl“ eingefügt. In § 7 Abs. 6 Satz 5 werden nach dem Wort „Wahl“ die Worte „und Abwahl“ eingefügt.
In § 7 Abs. 10 wird folgender Satz 3 angefügt: „Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Abwahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten.“

(5) In § 9 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „drei“ ersetzt durch „fünf“. § 9 Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: „Wiederwahl ist zulässig, die des Präsidenten jedoch nur, wenn dieser
im Zeitpunkt der Wahl noch nicht länger als acht Jahre im Amt ist“.

(6) In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „bei der Behandlung bestimmter Aufgabenbereiche oder bei besonderen Angelegenheiten“ gestrichen. In § 14 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort
„drei“ ersetzt durch „fünf“. § 14 Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen. Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: „Die Vollversammlung bestimmt den Aufgabenbereich der Ausschüsse.
Die Ausschüsse können dabei sowohl für die Behandlung bestimmter Aufgabenbereiche, für besondere Angelegenheiten als auch für regionale Teilräume des IHK-Bezirks gebildet
werden. Sie können durch Beschluss der Vollversammlung auch Teil von den IHK-Bezirk überschreitenden Kooperationsstrukturen sein“; die bisherigen Absätze 2 und 3 werden
zu Absätzen 3 und 4.

(7) In § 18 wird das Wort „ist“ ersetzt durch „und § 4 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung vom 7. Dezember 2017 sind“. Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt: „§ 9 Absatz 2 Satz 1
in der Fassung vom 7. Dezember 2017 ist erstmals anzuwenden für die Wahl des Präsidiums in der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung der im Jahr 2019 beginnenden
Wahlperiode.“

Artikel 2 Inkrafttreten
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Diese Satzung tritt an dem auf ihre Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft.

Lüneburg, den 19.1.2018

Aline Henke .

Präsidentin
Michael Zeinert .

Hauptgeschäftsführer

Der der vorstehenden Satzung zugrunde liegende Beschluss der Vollversammlung wurde genehmigt durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr mit Bescheid
vom 8.2.2018, Az. 21-01558/5010.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt. Sie ist im Bundesanzeiger und auf den Internetseiten der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg unter der Adresse

www.ihk-lueneburg.de

bekannt zu machen.

Lüneburg, den 15.5.2018

Aline Henke .

Präsidentin
Michael Zeinert .

Hauptgeschäftsführer


